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AMTLICHE NACHRICHTEN 
Personalausweise und Reisepässe 

 
Jeder deutsche Bürger im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 Grundgesetz der 16 Jahre alt ist, ist 
verpflichtet einen gültigen Personalausweis zu besitzen.  
 
Welche Dokumente gibt es für Kinder unter 16 Jahren? 
Personalausweise und Reisepässe können bereits ab Geburt ausgestellt werden.  
Damit es bei kleinen Kindern jedoch nicht zu Problemen an Grenzen oder am Flughafen 
kommt, muss darauf geachtet werden, dass das Kind auf dem Dokument erkennbar ist.  
 
Kinderreisepässe können seit dem 01. Januar 2024 nicht mehr ausgestellt oder verlängert 
werden. 
 
Was brauche ich für Reisen außerhalb von Deutschland? 
Bei Auslandsreisen empfehlen wir Ihnen, sich beim Reisebüro bzw. Konsulat oder beim 
Auswärtigen Amt unter www.auswaertiges-amt.de über die entsprechenden 
Einreisevorschriften für das jeweilige Urlaubsland zu informieren, damit das 
entsprechende Dokument rechtzeitig beantragt werden kann. 
 
Muss man zum Beantragen eines Dokumentes persönlich vorbeikommen? 
Wir möchten darauf hinweisen, dass Personalausweise und Reisepässe nur persönlich bei 
uns im Rathaus beantragt werden können, da wir ab sechs Jahren Fingerabdrücke und ab 
zehn Jahren eine Unterschrift brauchen. 

 
Was wird zur Antragstellung benötigt? 

 Biometrisches Lichtbild  
 Größe 
 Augenfarbe 
 Fingerabdrücke (ab 6 Jahren) 
 Unterschrift (ab 10 Jahren) 
 Bei Personen unter 16 Jahren ist auch die Unterschrift der Eltern bzw. der 

gesetzlichen Vertreter erforderlich 
 
Wie lange dauert es bis der Personalausweis oder der Reisepass fertig ist? 
Da Personalausweise und Reisepässe bei der Bundesdruckerei bestellt werden müssen, 
beträgt die Bearbeitungszeit 

 Bei Personalausweisen ca. drei Wochen 
 Bei Reisepässen ca. sechs Wochen 

o Bei Expressreisepässen ca. fünf Werktage 
 
Denken Sie daher rechtzeitig an die Beantragung Ihrer Dokumente! 
 

***  
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Wie erfahre ich, ob der Personalausweis oder Reisepass abzuholen ist? 
 
 Personalausweis 

Personen ab 16 Jahren erhalten einen „PIN-Brief“, in welchem der PIN und der PUK mitgeteilt werden, um 
die Online-Ausweisfunktion zu nutzen. 
→  Sobald Sie diesen „PIN-Brief“ erhalten, kann der Personalausweis bei uns abgeholt werden. 
Personen unter 16 Jahren erhalten keinen „PIN-Brief“, da hier die Online-Ausweisfunktion noch nicht 
genutzt werden kann.  
→   Hier einfach kurz telefonisch bei den Sachbearbeitern anrufen. 
 

 Reisepass 
Jeder Bürger wird von uns per Brief benachrichtigt, dass der Reisepass zur Abholung bereit liegt. 
 

 
Muss das beantragte Dokument vom Dokumentinhaber selbst abgeholt werden? 
Dokumente müssen nicht zwingend vom Dokumenteninhaber abgeholt werden.  
Unter Vorlage einer Vollmacht kann dies auch durch jemand anderen geschehen. Sprechen Sie uns hierzu 
beim Beantragen darauf an, so können wir eine Vollmacht ausdrucken und Ihnen mitgeben. 
Bei Kindern reicht es, wenn ein Elternteil das Dokument abholt. 
 
Wie viel kostet ein Personalausweis oder Reisepass und wie lange sind sie gültig? 
 

Dokument Gebühr Gültigkeit 

Personalausweis 
 Antragsteller unter 24 Jahren 
 Antragsteller über 24 Jahren 
 vorläufiger Personalausweis 

 
22,80 € 
37,00 € 
10,00 € 

 
6 Jahre 

10 Jahre 
3 Monate 

Reisepass 
 Antragsteller unter 24 Jahren 
 Antragsteller über 24 Jahren 
 zusätzliche Gebühr für 

Expressreisepass 
 

 Vorläufiger Reisepass 

 
37,50 € 
60,00 € 

 
32,00 € 

 
26,00 € 

 
6 Jahre 

10 Jahre 
 
 
 

1 Jahr 
Vorläufige Personalausweise und vorläufige Reisepässe können von uns selbst 
ausgestellt werden. Diese bekommen Sie gleich bei Beantragung. 

 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne telefonisch an die Sachbearbeiter des Passamtes wenden. 
  
 
Frau Willmerdinger  08544/9630-12 (Montag - Freitag 8.00 – 12.00 Uhr) 
Frau Spiethaler  08544/9630-21 (Montag - Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr) 
 
 
          

Gemeindeamt 
          Aicha vorm Wald 
 

-  -  - 
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SCHLIESSUNG RATHAUS 

Die Gemeindeverwaltung sowie der Bauhof sind am Mittwoch, 10. Juli 2024 wegen Betriebsausflug ganztägig   
g e s c h l o s s e n . 
Das Einwohnermelde- und  Passamt ist von 8.00 – 12.00 Uhr besetzt. 
Wir bitten um Beachtung! 
 

Gemeindeamt 
          Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 

Grundstückseigentümer an öffentlichen Straßen 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Grundstückseigentümer den Sichtbereich der Straße frei zu halten haben. 
Gerade durch Hecken- und Baumbewuchs ist ein ausreichender Sichtbereich nicht mehr überall gegeben. 
Weiter ist an vielen Straßen festzustellen, dass Sträucher und Bäume in den lichten Raum einer Straße oder 
eines Gehsteiges hineinragen und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen: 
Nach den einschlägigen Vorschriften beträgt bei Straßen der Verkehrsraum für den Kfz-Verkehr 4,20 m. Unter 
Berücksichtigung eines sogenannten Sicherheitsraumes von 0,30 m beträgt also die erforderliche lichte Höhe 
4,50 m. Diese Höhe muss auch frei sein. 
 
Bei Geh- und Radwegen beträgt der Verkehrsraum 2,25 m, hinzu kommt der Sicherheitsraum von 0,25 m somit 
beträgt die lichte Höhe 2,50 m. 
 
Auf diese lichten Höhen besteht ein Anspruch. Dies bedeutet, dass der Grundbesitzer verpflichtet ist, die Äste 
von Bäumen und Sträuchern auch auf diese Höhe zurückzuschneiden. Er könnte unter Umständen 
schadenersatzpflichtig gemacht werden. 
Dies bedeutet aber auch, dass bei Gehwegen die Sträucher bis auf eine Höhe von 2,50 m zurückzuschneiden 
sind. Der Grundstückseigentümer hat also auch hier seiner Pflicht nachzukommen. 
 

Schneiden Sie jetzt Ihre Hecken oder Bäume an den Straßenrändern zu. 
 
Die Gemeinde Aicha vorm Wald behält sich vor, Bäume und Sträucher im Sichtbereich von Straßen bzw. im 
Lichtraum von Straßen- oder Gehwegen eigenmächtig und gegen Kostenberechnung zurückzuschneiden, falls 
die Eigentümer dieser Verpflichtung nicht nachkommen.  
 

 
-  -  - 
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„Erst gucken, dann schlucken“ - Vortrag zur Gesundheit im Alter 
Apotheker Christian Lindinger gab Einblick in das Reich der Mikronährstoffe und Medikamente 
 
Fürstenstein, Juni 2024 
In einem lehrreichen und kurzweiligen Vortrag informierte Apotheker Christian Lindinger aus Passau 
rund 50 Zuhörer über gesundes Altern.  
Die Gemeinden im Passauer Oberland hatten zu diesem Info-Abend in den Gasthof Knott in Jacking 
eingeladen. ILE-Geschäftsführerin Gabriele Bergmann begrüßte als Organisatorin des Abends neben 
dem Referenten und den anwesenden Gästen auch Tiefenbachs Bürgermeiser Christian Fürst. Mit der 
Fragestellung als Anstoß in die Runde und an den Fachmann, ab wann man eigentlich „alt sei“, leitete 
sie auf den Vortrag über.  
Apotheker Lindinger nahm die Anwesenden mit auf eine Reise in sein Reich der Medikamente und  
Mikronährstoffe. Seine immer wiederkehrende Botschaft des Abends an die Zuhörer lautete: „Sie 
müssen die richtigen Fragen stellen!“; gemeint war an den eigenen Hausarzt.  
 
Mit einem Füllhorn an Tipps und Ratschlägen, ohne dabei belehrend zu wirken, führte er durch den 
Abend. Sein Appell lautete, sich mit dem eigenen Körper und den so wichtigen Blutwerten 
auseinanderzusetzen.  
Sie geben Hinweise darauf, wo angesetzt werden müsse, so sein Credo. Über die Aufnahme von 
Lebensmitteln könne heutzutage der Bedarf an Vitaminen und Nährstoffen nicht mehr gedeckt 
werden. Daher sei die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln unausweichlich. Allerdings sollte 
dies nicht ohne seine Blutwerte zu kennen geschehen. Denn „auf die richtige Auswahl und Dosierung 
kommt es an“, so der Fachmann.  Es genüge nicht, „pauschal“ Mittel einzunehmen!  Auch warnte er 
davor, sich Rat im Internet bei „Dr. Google“ zu holen oder blind auf  Werbung zu vertrauen. Einer 
seiner Leitsätze lautet daher:  „Erst gucken, dann schlucken“.  

Eine Koryphäe sei seiner Ansicht nach Prof. Dr. med. Jörg Spitz, Arzt für Nuklear- und 
Ernährungsmedizin sowie Gründer der „Akademie für menschliche Medizin“.  
Besonders hob er die Notwendigkeit der Zufuhr von D3 hervor, da es auf natürliche Weise nur während 
der Mittagsstunden vom Körper aufgenommen werden könne. Weiter empfahl er auch, regelmäßig die 
Werte von Vitamin B12 sowie Eisen, Zink und Selen überprüfen zu lassen, um diese bei Bedarf dem 
Körper in der richtigen Dosierung zuführen zu können.  
Abschließend gab er noch zwei einfache, aber sehr nützliche Tipps mit auf den Weg: 
Walnüsse enthalten sehr viel Omega3-Fettsäuren sowie Magnesium. Mit einer Handvoll täglich kann 
man sich bereits etwas Gutes tun.  
Und: die sog. „Darm-Hirn-Achse“ ist sehr wichtig für die Gesundheit! Daher sollte auf die 
Darmbakterien geachtet werden! Kartoffeln und Nudeln, die man einmal erkaltet wieder aufwärmt 
(z.B. als Bratkartoffeln), sind ein wahrer „Dünger“ für den Darm!  
Herr Lindinger ging bereits während seiner Präsentation auf alle Fragen aus dem Publikum ein und 
stellte sich noch weit über das Vortragsende hinaus für den Austausch mit den Anwesenden zur 
Verfügung.  

-  -  - 
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
 
Hitzegefahren ernstnehmen 
 
Im Jahr 2023 starben laut Schätzung des Robert-Koch-Instituts 3.200 Menschen an Hitze. Anlässlich des 
bundesweiten Hitzeaktionstages am 5. Juni weist die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) auf Schutzmaßnahmen hin. 
 
Hitze kann zu einem Gesundheitsrisiko werden. Gefährdet sind vor allem ältere Personen und Menschen, die 
im Freien arbeiten. Allzu oft werden die Gefahren noch unterschätzt und Schutzmaßnahmen vernachlässigt. 
Zum Thema Hitzeschutz können Interessierte über die Internetseite www.hitzeaktionstag.de an kostenfreien 
Vortragsveranstaltungen teilnehmen, sich an Mitmachaktionen beteiligen oder vielfältige Informationen 
abrufen. 
 
Für die in der Grünen Branche Tätigen gibt die SVLFG zusätzlich Informationen, Tipps und Empfehlungen zum 
Umgang mit Hitze am Arbeitsplatz, zur richtigen Kleidung, zum Trinkverhalten sowie zur Vorbeugung von 
Hitzestress und Sonnenbrand auf ihrer Internetseite www.svlfg.de/sonnenschutz. Weitere spezielle Angebote 
für Betriebe der Grünen Branche werden bereitgestellt, um diese bei der Bewältigung der hohen Temperaturen 
zu unterstützen. Dazu gehören unter anderem Empfehlungen zur richtigen Kleidung und zum Trinkverhalten 
sowie Hinweise zur Vorbeugung von Hitzestress und Sonnenbrand. 
 
Die SVLFG bezuschusst den Kauf von Kühlkleidung, Wetterschutzzelten und Kopfbedeckungen mit 
Nackenschutz (www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern). 
 
Unterweisungsmaterial zum Hitze- und Sonnenschutz stellt die SVLFG zur Verfügung unter 
www.svlfg.de/infobox-hitze-sonnenschutz. 
Kostenfreie Ernährungsworkshops für Arbeitnehmer-Betriebe finden sich unter www.svlfg.de/gesund-
verpflegt-im-arbeitsalltag. 

 

***  

 
Zusätzliche Steigerung bei bestimmten LAK-Renten 
 
Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten steigen zusätzlich zur normalen Rentenanpassung zum 1. Juli 
2024 unter bestimmten Voraussetzungen. 
 
Nach dem neuen Erwerbsminderungsrenten-Bestandsverbesserungsgesetz können sich 
Erwerbsminderungsrenten, die zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezember 2018 begonnen haben, 
neben der normalen Rentensteigerung von 4,57 Prozent um einen Zuschlag erhöhen. Auch alle Renten, die auf 
die oben genannten Renten direkt folgen, zum Beispiel Altersrenten und Witwenrenten, werden entsprechend 
erhöht. Dies gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch für Witwen-, Witwer- und Waisenrenten, bei denen 
kein vorheriger Rentenbezug des bzw. der Verstorbenen vorlag und die in diesem Zeitraum begonnen haben. 
 
Diese zusätzliche Steigerung beträgt für die genannten Renten, die bis zum 30. Juni 2014 begonnen haben, bis 
zu 7,5 Prozent und für die danach beginnenden bis zu 4,5 Prozent. Die Rentenerhöhung erfolgt automatisch ab 
Juli 2024. Ein Antrag muss nicht gestellt werden. Die entsprechenden Mitteilungen verschickt die SVLFG Mitte 
Juni. 

            SVLFG 

-  -  -  
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Letzter Annahmetag für Inserate ins nächste Gemeindeblatt  
(KW 29/2024) ist 

   Mittwoch, 10. Juli 2024!!! 
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